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 Veröffentlicht am 26.03.1996

Norm

UWG §1 C2

UWG §9a Abs2 Z5

Rechtssatz

Die Ankündigung einer Zugabe in der Form eines bestimmten Geldbetrages ist nach der vom Gesetzgeber in § 9 a Abs

2 Z 5 UWG zum Ausdruck gebrachten Wertung grundsätzlich zulässig. Ein Verstoß gegen § 1 UWG kommt daher nur bei

Hinzutreten besonderer die Sittenwidrigkeit begründender Umstände in Frage. Was nämlich ein Gesetz ausdrücklich

erlaubt, kann nicht sittenwidrig (= wettbewerbswidrig) sein. - CA-Tausender
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